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Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Merkblatt
Kündigung der Zusatzversicherung VVG


Für die Kündigungsfristen der Zusatzversicherungen konsultieren Sie den Versicherungs-vertrag oder fragen Sie direkt beim Versicherer nach. 
Üblicherweise müssen Kündigungen von Zusatzversicherungen der Krankenversicherung auf Ende des laufenden Kalenderjahres spätestens am 30. September eintreffen.
Da alle Zusatzversicherungen aus dem Taschengeld (Heimsituation) oder den Ersparnissen finanziert werden müssen, spielt die Frage einer Kündigung von Zusatzversicherungen vor allem bei Klient*innen mit wenig oder keinen Ersparnissen eine grosse Rolle.

Folgende Hinweise sollen Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen eine Kündigung helfen – allerdings sollten sinnvolle Ausnahmen immer berücksichtigt werden.
· Wenn Klient*innen sich dauerhaft im Pflegeheim aufhalten, können Zusatzversicherungen «ganze Schweiz» gekündigt werden, da die medizinische Versorgung in allen Disziplinen in Basel-Stadt sehr gut gewährleistet ist und keine ausserkantonalen Spitalaufenthalte zu erwarten sind.
· Wenn wenig, oder kein Geld vorhanden ist, sollten Zusatzversicherungen Halbprivat und Privat gekündigt werden. Sie sind nicht finanzierbar.
· Zusatzversicherungen im Alternativbereich können gekündigt werden, wenn sie seit Jahren nicht beansprucht wurden – konkrete Auskunft über erfolgte Leistungen der vergangenen Jahre kann die Zusatzversicherung auf Anfrage geben.
· Wenn Klient*innen Ergänzungsleistungen (EL) beziehen und sich im Heim aufhalten, braucht es keine Zusatzversicherungen für Sanitätstransporte. (Ausnahme; wenn diese Transporte sehr oft pro Jahr notwendig sind und dazu führen, dass - mitzugerechnet Franchise und Selbstbehalt und Zahnarztrechnungen- die Maximalquote der EL für Krankheitskosten von CHF 6000.00/Jahr voraussichtlich überschritten wird).
· Wenn Klient*innen sich dauerhaft im Pflegeheim aufhalten, können Zusatz-versicherungen für Kuren und Spitex und Haushalthilfe gekündigt werden.
· Wenn Klient*innen sich dauerhaft im Pflegeheim aufhalten, können Zusatz-versicherungen für Auslandsreisen und Rechtsschutz gekündigt werden.
· Wenn Klient*innen sich dauerhaft im Pflegeheim aufhalten, können Zusatz-versicherungen für Taggelder bei Krankheit gekündigt werden (nicht verwechseln mit einer vorhandenen Pflegeversicherung)

Sonderfall Langzeit- Pflegeversicherungen VVG
Bitte prüfen Sie bei Klient*innen im Pflegeheim die Policen der Zusatzversicherung auf allfällig vorhandene Pflegeversicherungen oder Langzeitpflegeversicherungen. Wurden die Ansprüche daraus bereits geltend gemacht? 
Der Leistungsanspruch muss aktiv geltend gemacht werden (monatliches Einreichen der Heimrechnungen). Meist setzt der Anspruch ab einer definierten Pflegestufe und einer Karenzzeit gemäss AVG (z.B. 270 Tage) ein. Die Bedingungen werden Ihnen durch die Zusatzversicherung auf Anfrage mitgeteilt. Pflegeversicherungen dürfen bei Personen im Pflegeheim nicht gekündigt werden, wenn sie EL beziehen. Setzen die Versicherungszahlungen ein, muss das der EL gemeldet werden und die Einnahmen werden in der Verfügung angerechnet. Im Gegenzug übernimmt die EL die monatlichen Versicherungsprämien.
Falls Sie Ansprüche aus einer Pflegeversicherung bisher nicht geltend gemacht haben, können Sie den Anspruch rückwirkend auf 5 Jahre noch geltend machen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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